
E N E RG I EAUSWEIS rürwohnsebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnE\l) vom 1 

1 8. November 201 3

25.04,2028
Gunrg Drs:

Gebäude

Reglstriemumnrer 2 Nt-2018-001842785

Gebäudetyp Mehrfamilienhaus

Adresse

Gebäudeteil

Volgershall 3. 21339 Lüneburg

1
Gesamtes Gebäude

BaujahrGebaude 3 
I tggo

-|-Baujahrwärmeezeugerqa_ ] rr* ---lAnzahl Wohnungen I go

GebäudenuEfläctre (A*) ' 3.463,2 m" ' !
Wesentliche Energieträger fü t -..^^^ , ,

Heizung und Waräwasäer 3 Erogas LL

Erneuerbare Energien Art:

Art der Lüftung / Kühlung

Anlass der AusstellUng
des Energieausweises

Aussteller: Torsten Schrump{ - Solingen, Oeni-Nr.: 4??054
§212,2642845 www.€Oz§parwerksüatt,de
für

1,"§:f§,'Jff:;:",'"^ EEVER
4?699 Solinten **rrffi
0212,645095-0 www.ibcy-de

nach § 19 EnEV aus der Wohnfläche ermittelt :

-- ---1
-L

I Verwendung: -

SPAq
q,#dffi

fuklr, ffb
.:."a.4r

26.04.2018
Ausstellungsdatum

i § Fensterlüftung r..; Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung tr Anlage zur
i D Schachtlüftung , l Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung _,-_ Kühlung

'I Neubau I Modernisieruflg (sonstiges
tl Vermietung I Verkauf (Anderung / Erweiterung) (heiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Errrgiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Rändbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be-
zugsfläche dienl die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermögli-
cfren (Erläubrungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

ü Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Eneqiebedarfs erstellt (Energie-
bedarfsausweis)- Die Ergebnisse sind auf Seito 2 dargeslellt. Zusälzliche lnformätionen zum Verbrauch sind
fteiwillig.

§ Der Energieausweis wurde auf der Grundlag€ von Ausrnertungen des Energieveörauchs erstellt (Energie-
veörauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarffuerbrauch durch ( Eigentumer tr Aussteller

tr Dem Energieausweis sind zusätzliche lnformalionen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Venvendung des Energieausweises

Der Energieausvveis dient lediglich der Information- Die Angaben im Energieausrrveis beziehen
gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich
einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

sich
dafllr

auf das
gedacht,

Datum der angeu,endeten EnEV, gegebenenfalls angenrendeten AnderurgsverordnurE zur EnEV
der ReglstriemumfiEr (§ 17 Absalz 4 SaE 4 und 5 EnEV) ist das Datum derAntragstellung einzutr4en; die Registriernummer ist nach deren

Unterschrift des Ausstellers

' Bei nicht rechEeitigerZuteilung

Eingang nachträglich einzuseEen.

l"loil&drdr S.fti€e, tls VütGE}E'rc 3.3.30
Llzen sdßr C@Sp6@tld, Td*n Stuhpt

i.l:r* r-

3 Mehriachangabenmöglich ' bei WärmeneEen Baujahr der üb€rgabestation



E N ERG I EAUSWEIS fürwohnsebäude
gemäß den §§ 16ff, Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18. November 2013

Berechneter Energf ebedarf des Crebäudes

Energiebedarf

Reglstriemumnrcr 2 Nt-201&001842785

COr-Emissionen 3 kg/(m'z.a)
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@!ers!Ea-*lnä§-E!Elo
Primäeneroiebedarf

lst-Wert kwh(nf a) Arforderungsv'rerl kvvh(mza)

Enerqetische Oualität der Gebäudehillle Hr'

lst-wert W/(rn'i.lg Anforderungsvert W/(mal§

n eingehalten

Endenerg iebedarf dieses Gebäudes
[Pflichtangabe in lmmobilienanzeigen]

Angaben zum EEWärmeG 5

NuEung emeuerbarer Energien zur Deckung des
Wärme-und Kältebedarfs auf Grund de8 Erneuerbär€-
EDergien-t,ärmege3etzs§ (EEWäImoc)

Oeckungsaüeil: o/o

%

Ersatzrnaßnahmen 6

Die Anfoderungen de6 EEWärmeG warden durch die
ErsaEmaßnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2
EEYIrärmeG erfüllt.

D Die nach § 7 Absatz I Nummer 2 EEWärmeG
verschärften Anforderungsrl€rte der EnEV sjnd
eingehelten.

D Die in Verbindung mit § I EEWärmeG um o/o

verschärften Anlorderungswerte der EnEV sind
eingehalten.

Verschärfr er Anbrderung sr,lert

ü Verfahren nach DIN V 41084 und DIN V 4701-10

E Verfahrcn nech DIN V 18599

ü Regdung nach § 3 Absats 5 EnEV

ü Vereinfachungen naci § I Abs. 2 EnEV

Vergleichswerte Endenergie

ffiBlclDlelr l'iffi
o 25 5o tE 100 tä t50 1r5 200 43 >2&llre. ril

"-r{*$"i$"n.w
1 siehe Fußnote 1 auf Seite I des Energieausr,\reises
' nurbei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § l6AbsaE 1 SaE 3 EnEV
0 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG

7

Erläuterungen zum Bercchnungsverfahren
Die Energleeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebedarfs
untersciiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall ar unterschiedlichen Ergeb-
nissen flihren können. hsbesondere v/egen standardisierEr Randbedingungeo
eriaubefl die angegebenen Werte keine Rtictscfilüsse auf den tatslichlicten
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skafa sind spezifische
Werte nach der EnEV pro Quadraimeter Gebäudenulzf,äche (AN), die im
Allgemeinen grtßer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

2 sieh6 Fußnole 2 auf Seite 1 des Energieausweis 3 treiwillige Angabes nur bei Neubau7 EFH: Einfamilienhaus. MFH: Mehrfamilicnhau§

Primärenergiebedart

Verschärffer Anforderungswert
für die energetische Qualität der
Gebäudehülle Hr'

kwh/(mz a)

w(m'l'l§

tlo@il.{fi Soitn€F, H§ verb.eelw§ 3.3.s



E N ERG I EAUSWEIS nirwohnsebäude
gemäß den §§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom I 18. November 2013

Erfster Energieverbrauch des Gebäudc

Energieverbrauch

Reglstrlemumnrr 2 Nr-201&001842785 3

Endenergiewrbrauc h dioses Ciebäudes

134,9 !t|1lltl(nf'a)

clD
I

75 100 '125

1ß,1 kwtt (rf'a)

Prlnsenergirxerbrauch dhsec Gebätdee

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes

[Pfl ichtangabe in lmmobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraum

von bis
Energieiräger 3

01.0'1.2015 31.12.2017 Erdgas LL

01.01.2015 31.12.m17

Vergleichswerte Endenergie

Die modelltaft ermitielbn Vergleichs'werte beziehen §ch

ar:f Gebäude, in denen WünE iür Heiarng und

Wäilnrrresser dutfl Heizkessel im G,ebede bereitgestellt

wird.

Soll ein EnergieveöEuch eines mit Fem- oder Nahu/ärme

beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten,

dass hier normaleMeis ein um 15 - 30 % geringerer

Energieverbrauch als bei vergleichbarBn Gebäuden mit

KesselheizurE zu eMarten isl.

Ei r
150 '175

-
134,9 kWh(m'z'a)

Anteil
Warmwasser

tkwhl

Anteil Heizung
j [kwh]

Klima-
läktor

1,08

re+:r,8 lc
025t076

*,

I c ix
200 225 >2$

lol
t00 t25

EIF
150 175

_&$k$'.w
Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zrr Ermittlung des Energieveöralrchs ist durch die EnergieeinsPawerotdnung vorg€goben. Die Werte der Skala sind

spezifsche Werte pro euadÄmaer eef,aiudenutdlacfie (AN) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgerneinen grtißer isl sls die

wonnnacne des GeMudes. Der Ets#tliche Energieverbnauch einer wohnung oder eines GeHiudes $€icht insbesondere u€gen des

Witterungs€inf,usses und sich ändemden Nutzorv€rhaltens vom angegebenen Energieverbraucfi ab

1 siehe Fußnote 1 aufSeite I desEnergieausneise§
2 siehe Fußnole 2 auf Seite 1 des Energieau$.,,eiseg

3 gegebenenfalls auch Leerstandsauschläge, WärmwEsser-oder Kühlpauscfiale in k\ lh

ttoügsr§ül SofrrEß. Hs vgh*Pc 3.3.«)

4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfumilienhaus

\/

1JA 't10s259 1 10525S

Warmr#assezuschlag 1,10 207792 207792

ltll



E N ERG IEAUSWEIS rürwohngebäude
gemäßden ss 16tr. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom' 18. November2013

Empfehlungen dos Ausstellers

Empfehl ungen zur kosbngünstigen illidern isierung

Empfohlene llllodernisierungsmaßnahnnn

Maßnahmenbeschreibung in
einzolnon Schritten

§ möglich D nictrt möglich

ernpfohlen

Reglstriemumrmer 
2 Nt-2018-001842785 4

Zusammenhang
mit größerer

Modemisierung

als
Einzel-
ma13-

nahme tionszeit I :äffiä

I geschätzte

'fi*-15Y | 
5[#-F

E \ireitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinreis: Modemisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglicft der lnformalion.

Sie sind kuz gefasste Hinr,veise und kein Ersa2 für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind 
Aussteller

erhältlich bei/unter:

Ergänzende Er!äuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

I siefe Fußnote 1 aufseG 1 des EnetgieausBeises

&ltgmd $ffmß. Hs V#uclBFE$ 3.3.S

2 sbhe Frßnote 2 auf SeiE 1 des Energieauslreises

Maßnahmen zur kostengünsligen Veöesserung der Energieefftzienz sind

(teiwillige Angaben)



EN ERGI EAUSWEIS rürwohnsebäude
gemäßden §§ 16ff Energieeinsparverordnung (EnEV)vom 1 18. November2013

Erläuterungen 5

Anoabe Gebäudeteil- Seite 1

BeiWohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wohnaaecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemäß dem Muster nach Anlage 6 auf
den Gebäudeteil zu beschränken, der getrennt als Wohnge-
bäude zu behandein ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies
wird im Energieausweis durch die Angabe "Gebäudeteil" deut-
lich gemacht.

Erneuerbare ErBroien - Seib 1

Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Arl emeuer-
bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seile 2
(Angaben zum EEWärmeG) dazu wtsitere Angaben.

Eneroiebedarf - Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt, Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedin-
gungen (2.B. standardisierte Klimadäten, definiertes NuEer-
verhalten, standardisierte lnnentemperatur und innere Wärme-
gewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qua-
lität des Gebäudes unabhängig vom NuEervefialten und von
der Wetterlage beurteilen. lnsbosondere wegen der standardi-
sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen werte
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.

Prißdrcnerqiebe&rf 6eite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-
bäudes ab. Er berücksichtigt neben der Endenergie auch die
sogenannte,,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingeselzten Energietrfuer (2.8.
Heizö|, Gas, Strom, emeuerbare Energien etc.). Ein kleiner
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienutzung. Zus^ältzlich kcinnen die mil dem
Energiebedarf verbundenen CO'-Emissionen des Gebäudes
freiwillig angegeben werden.

Fneroetische Qualität der Gebäudehaille -§€ib 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende
Umfassungs fl ächebezoge ne Transmissionswärmever'lust (For-
malzeichen in cler EnEV: Hr'). Er beschreibt die durchschnitt-
liche energetische Qualität aller wärmeübertragenden Umfas-
sungsflächen (Außenuaände, Decken, Fenster etc.) eines Ge-
bäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
WärmeschuE. Außerdem stellt die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung)
eines Gebäudes.

Endeneroiebedarf -Seite- 2
Der Endenergie bedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnele, jährlich benäigte Energiemenge ftir Heizung, Lüftung
und Warmwasserbereitungan. Er wird unter Standardklima-
uod StandardnuEungsbedingungen errechnet und ist ein lndi-
kator ftlr die Eneryieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
gungen und unter Bertlcksichtigung der Eneßieverluste zuge-
ftihrt werden muss, damit die standardisierte lnnentemperatur,
der Warmwasserbedarf und die notwendige Liiftung sicher-
gestellt werden kdnnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

1 siehe Fußnote 1 aufSeite 1 des Energieaugweises

ffigffroft §offtrre, H§ V#eclEßs 3.3.30

Anoaben zum EElIVänreG - Seite 2
Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in beslimmtem
Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Wärme- und
Kältebedarfs nutzen. ln dem Feld .Angaben zum EEWärmeG"
sind die Art der eingesekten erneuerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld

"Ersatzma 
ßnahmen" wird ausgefüllt, vren n die Anforderungen

des EEWärmeG teilweise oder vollständig durch Maßnahmen
zur Einsparung von Energie erfüllt urerden. Die Angaben
dienen geg€nüber der zuständigen Behörde als Nachweis
des Umfangsder Pfl ichterfüllung durchdie Ersatzma ßnahme und
der Einhaltung der für das Gebäude geltenden verschärften
Anfrcrderungswerte der EnEV.

Endenemieverbrauch - Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird flir das Gebäude au, der Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamlen Gebäudes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen
Wetterdalen und mithilfe von Klimafraktoren auf einen deutsch-
landwBiten Mittelwert umgerechnet. So führt beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der Endenergie-
veörauch gibt Hinrareise auf die energetische Qualität des Ge-
bäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-
siert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künf-
tig zu eru,/artenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbe-
sondere können die Verbrauchsdalen einzelnerWohneinheiten
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und dern individuellen
Verhalten der Bewohner abhängen.
lm Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisc,h bestimmt und in die Verbrauchserhssung
einbezogen. lm lnteresse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranla-
gen der typische Verbrauch über eine Pauschale berücksich-
tigt. Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die genannlen
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle

"Verbrauchserfassung' zu entnehmen.

Primärcneroieverbrauch - Seib 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude
ermittelten Endenergieveörauch hervor. Wie der Primärener-
gi€bedärf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Vorkette der jeu,,eils eingeseEten Energieträger berück-
sichtigen.

Pf,ichtanqaben für lmmobilienanzeiqen - Seite 2 und 3
Nach der EnEV besteht die Pflicht, in lmmobilienanzeigen die
in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die daftir
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Verqleichsu,erte - Seib 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft
ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkle frrr grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichs-
v\rerten anderer Gebäude sein. Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungefähr die Werte für die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.



Barechru,nosunbrlaoen seile-1-

t BERECHNUNGSUNTERLAGEN

zur Arsstellung eines Energieauswelses auf Basls des Energieverbrauchs
gE|näß ErE gieeinspanerotdnuns (EnEy,

übercictrt Eingabedaten

ObjeK

Gebäudetyp:

Straße:
PLZlOrt:
Gebäudeteil:

Nutzfläche:
Anzahl Wohneinheiten:

Energieverbrauch

Energieträger:

Einheit:

Energieinhalt:

Mehrfamilienhaus

Volgershall 3
21339 Lüneburg

Gesamtes Gebäude

3463,20 m2

96

Erdgas LL

kwh Brennwert
0,90 kwh /kwh H3

Heizung
kwh

Warmwasser

336338 100,0

Klimakorrektur

basierend auf ortsgenauen Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes
Postteitzahl ftlr KlimakorreKurdaten: 21339

Ort;

LeErstände

- keine -

Eirgebnisse

Abrechnungs- Abrechnungs- V
beginn ende EW!11,

01.01.2015 31.12.2015 376750

01.01.2016 31.12.2016 373335.-..'-.---.-
01.01.2017 31.12.2017 476752

EnelgieverÖrauchskennwert

Abrechnungszeitraum:
Kennw€rt:

01.01.2015 - 31.12.2017
'134,9 kWh/(m'za)

Fbüga@th Soh\are, HS Vcö€udEps§ 3.330 Gebäude:\rolgeßhall 3, zt egg [lnebui;


